
 

 

Synopse  
der Änderungen der Hauptsatzung 

der Stadt Staufenberg 
 

Aktenzeichen:  I-1.1.05.01 

Datum:   18.05.2021 

 

 
Die folgende Gegenüberstellung der gültigen Fassung sowie des Satzungsentwurfs führt alle 
geänderten Paragraphen der Hauptsatzung der Stadt Staufenberg auf; die konkret geänderten 
Textteile sind farblich hervorgehoben. 

 
 

Paragraph Gültige Satzung vom 27.04.2021 Satzungentwurf vom 18.05.2021 

§ 5  
Magistrat 

 

 
Der Magistrat besteht aus der 

hauptamtlichen Bürgermeisterin 
oder dem hauptamtlichen 
Bürgermeister und den 

ehrenamtlichen Stadträten: innen. 
 

Die Zahl der Stadträten:innen 
beträgt 10. 

 

 
Der Magistrat besteht aus der 

hauptamtlichen Bürgermeisterin 
oder dem hauptamtlichen 
Bürgermeister und den 

ehrenamtlichen Stadträten: innen. 
 

Die Zahl der Stadträten:innen 
beträgt 12. 

 

 
 
 


